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schen Landesprüfun:; sämtes, in seinem Vortra „„Die
völkerrechtliche Aus ildung des Juristen“ auistellt.!7)
S1e gıpleln im Ausruie39Bitter nötıg ist 115 daher ine

üundliche völkerrechtliche Ausbildun der Juristen!”:)D“rstrebt diese Ausbildung 1n den obj]e tıven natur- und
positivrechtlichen I inıen das wirkliche Völkerrecht,
dürite ein großes Stück Krisis der Rechtswissenschaften
behoben werden, VO  un welcher G1L0TgL0 del Vecchıo in
der von ihm geleiteten Zeitsehrıftt „Archivlio giuridico *?)
eindringlich spricht. uch die Bewegungen LÜr Abrü-
stiungen un 1ür den Völkeririeden düriten annn nach-
altıger hbetont werden als heute geschieht.

und Moralfragen, die UU aummen-S
Von Dr Josef G(Grosam.

(Fortsetzung.)
74 Has Brandschadenversicherungswesen.

Übersicht über as ndschadenpdersicherun SIDESEN und seine
heutige Gestaltung. Iä;aDie edeutung des euerversicherungsS-

für die Aligemeinheit und Gefahr des 1  TauchesS,
Das staaftliche Versicherungsrecht, Der Versicherungsvertrag :

a} Vertr egenstand. D} Die Dertr chlieZenden Parteien. C) Die
hauptsächIı3ıstfen liegenheiten des 0ersicherers. d) Die up  —
ichsten 1e enheiten des Versicherungsnehmers SOMIE dıe technische

Seite des 5  Versicherungsvertrages. e) onsthiger Vertragsinhalf.
Kür die Lösung sehr vieler Moralfiragen, die mıt

Brandschäden zusammenhängen, ist VO  — ausschlag-
gebender Bedeutun der Inhalt des Feuerversicherungs-
verirages. Er WITr daher unter Berücksichtigung der
Kntwicklung, die das Brandschadenversicherungswesen
n  1S heute durchgemacht hat, Gegenstand einer eingehen-
den Untersuchung SeıiNn mussen.

Das moderne RET  Brandschadenversicheruhfgswesen ist
eın Hauptzweig des heute 1n allen Kulturländern weiıt
verbreiteten Versicherungswesens‘) und geht darau{f AaUS,

17) Zeitschrift für Völkerrec VII Pa 153—1836.
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18) } O}
?) Im folgenden bedeutet: Versicheruflä. Ver-

Feuer-siıcherungsvertrag. FV Feuerversicherung. FV
versicherun Allgemeine Versicherungsvertrags-
bedingungen.

gsvertrag. AYVB ‘



ste Volksvermö die durch Feuer, litzschla
der Ex losion entste 1e—ff, dadurch erträglich Z11 machen,

daß eıne kleine Prämienzahlun Ersatz für die
entstandenen Schäden geleistet wird.

Die Feuerversicherung hat sich AWATS die übrigen
Zweige des V-Geschäftes erst 1m Laule des vVErSaNSCHNCNH
Jahrhunderts jener Bedeutung entwickelt, die inr
eute zukommt. Wohl wird schon ach dem großen
Brande in London 1m Jahre 1666 berichtet, daß Unter-
nehmungen VoNn Bürgern sich gebildet hätten, die sich
den Schadenersatz nach Bränden ZUFTC Auigabe setzten.
Von Kngland kam der Gedanke auf das Festland. ZU-
nächst traten die öffentlich-rechtlichen und aut Wech-
selseitigkeıt gegründeten Versicherungen quft den Plan,
bald folgten auch prıvate Vereinigungen in der KForm
Von Aktiengeselischalften. Von En land kam auch der
Gedanke der Mobiliar-V. Im Jahre 1821 kam 1n
Deutschland ZUFLC ründung der (Grothaer Feuerversiche-
rungsbank, die bhald einen nıcht unbedeutenden eil des
Nationalvermögens Brandgeliahr deckte.
ahm die Wiener wechselseitige Brandschadenversiche-
ru sanstalt ihre Tätigkeit TÜr Wiıen und Niederöster-
relCc und hald uch LÜr die ganze österreichisch-unga-
rische Monarchie aut Mıt der Ausbreitung der kapıtalı-
stischen Wirtschaftsiorm 1n Kuropa wurden uch die
Aktiengesellschaften qufi dem Gebiet der ımmer
zahlreicher. Brand ist ja eine Au{fgabe, WOZU

große Kapitalien braucht, eine Au{fgabe, die mıt: ST O-
Bem Risıko verbunden ist, die uch bei richtiger Füh-

einen nıicht unbedeutenden (zewinn abzuwerien
verspricht, 1Iso eine Au{fgabe, die der Wirtschaits-
iorm recht qui den e1b eschnitten WAar. In Deutsch-
land hestanden ach Angabe des Staatslexikons VOLr dem
Krie 101 F V-Unternehmungen 1ın Form V O Aktien-
Sesec schaften, 39 öffentlich-rechtliche Anstalten un Vel-
schiedene Privatanstalten, die Vo Ausland her ihre
Tätigkeit ach Deutschland erstreckten, während umgSC-
kehrt deutsche Anstalten viellach Brandhaftungen für
das Ausland übernahmen. Da viele Gesellschaften, 1888001
sıch Zahlungsfähigkeit beı größeren Rısken sichern,
miıt anderen verwandten: Instituten RückversicherungSs-
verträage abschlossen, grifl das Geschäit mehr und
mehr ber die staatliıchen Grenzen hinaus un: drängle
natur emäß einer einheitlichen Regelun 1n den Ve1-
schie enen Staaten. Der Weltkrieg zersch us diese Ge-
schäftsbeziehungen iast gänzlich, und es lge ang erst nNnaCcC



Be dig g de Kr und der 11AC Tol ende Infla
cdıie SSecNEN ngen E  SE  derherzustell n
bıldeten sich eiıne Anzahl Von sroßen V-Konzernen,welche alle Zweige des NS Wesens in den Bereich ihrer
Jätigkeit n und sıch durch verbilligte - Verwaltunund RKRiskenausgleich eine sichere Stellung schufen.Neben den auft Gewinn berechneten Gesellschafte
haben die öffentlich-rechtlichen V-Anstalten ihre Bedeu
(ung beibehalten. S1ie sind grundsätzlich meıst wechs
seıtige V-AÄAnstalten:. eın eventueller Gewinn ware
quf Prämienverbilligung verwenden, eiIn eventuelle
Abgan ware durch nachträgliche Vorschreibung dek-
ken. s ıst jedoch schon längst gelungen, durch uück="

un Rückversicherun Ssverirage nachträ L Vor-la  SC reibun vermeiden. 1e öffentlich-recht ichen An-talten ha 1e] ZUL Verbilligung der Prämilen eige-ira In Deutschland Wär VOoOr. dem Umsturz und nochvıe mehr nachher der Gedanke verbreıtet, das SAli2ZCV-Wesen verstaatlichen. ach reiflicher Prüfung der
VOT: und Nachteile ist INa  - von diesem Gedanken wıeder
abgekommen. Es besteht 1Iso jetzt staatlicherseits keine
weitere Bindun als die durch die gglfenden V-Gesetzeedingte.

Eine dritte Art Von FV-Vereiniéungen ist och
erwähnen, die Iokalen Selbsthilfevereine, die dem

V-Gesetze nicht unterstehen. S1e werden meıst qut dem
. Gebiete einer der mehrerer Gemeinden egrun-det und setizen siıch ZUTLT Au{igabe, den Vereinsmitgliedern1m Schadensfalle mıt einer bestimmten Menge VO Na-
turahen der mit Arbeitsleistun 1n der Form von Roho
ZU Hilfe zu kommen. Die Hilfe an tür den Betroffenen
eine sehr iühlbare sein, besteht aber 19888 selten 1n Geld,un daher hat LÜr diese Hilfsvereine das Versicherungs
veriragsgesetz uch keine Geltung Es ware ber doch
wohl ım öffentlichen Interesse Zzu wünschen, daß aUC
die Von Seıite eines solchen Vereines gegebene Unter-
stützung In die Entschädigungssumme, die ım Sinne des
geltenden Versicherungsvertrages J zahilen ist, einbezo-

werde, damıiıt Überdeckun en nicht stattfinden un
CR ÄAnreiz ZUM Versicherungs etrug wegialle. WOo man

Versuche gemacht hat, die gewährte Unterstützung
Von der wirklichen Schadenssumme abzuziıehen, hat sich
meilist nach kurzer Zeit herausgestellt, daß 11a LÜr solche
Lokalhilfsvereine das interesse verliert und die Mıt i1e-
der sıch bald verlaufen. Es soll im iolgenden auf e 2e21-
tragsleistung dieser Hılifsvereinme niqh1 weıter eingegan-

„ Theol.-prakt. Quartalschrift.“‘ 11L S
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e werden: wird nur bei der Restitutionsirage dar-quf Rücksicht nehmen seInN.

Die hohe Bedéutung‚ welche der ur die AHN-
gemeinheit zukommt, ze1ıgt schon die weiıte Verbreitungderselben 1ın allen Kulturländern un die hohen, in die
Tausende VOoNn Milliarden gehenden Summen, die Jahr
TÜr Jahr zum Schutze des Volksvermögens VO  w den
V-Anstalten ZUFLC Verfügung geste werden. Denn WEeEeNN
auch diese Summen LUr einem verschwindend klei-
LEeN Prozentsatze, richtiger SESa t Promillesatze (0.3° %o bis
6°/0o) der V-Summe 1n ANSpruc S werden,
ist doch der Dienst, der dadurch der Allgemeinheit SCeıstet wird, eın gewaltı Die chützt CDECN einen

rıngen Aufwand rämılen den Versic erten VOL
ermögensverlust durch Brand Welch eiıne Beruhigungfür den Kigentümer, wI1ssen: enn ich albwegs VOI -

nüniItig versichert bın, werde 1C uch 1im Falle eines
Brandun lückes keinen übermäßigen Schaden erleiden
und Wer nıcht meın E1 entum kommen! Die Ge-
bäude-V erhält der Gemeinsc alit die Wohn- und Ar-
beitsstätten, steilt die KRechte der Hypothekargläubi1m Schadenstfalle sicher, stutzt den Immobilhliarkre5  dit
Auch Großbrände und Massenschäden zönnen dem
Volksvermögen keine unheilbaren Wunden schlagenund sıind durch KRückversicherung, die ber die Staats-
STFENZEN hinausgreift, gedeckt. Die hat dadurch, daß
sie TUr weniger feuergefährliche Objekte (harte Be-
dachung, Brandmauern, kıisenbeton U, S, bıllıgere
Prämien gewährte, mancherle1i ZALE Förderun des Woh-
NUunNgS- un Hausbaues beigetragen, hat die euerschutz-
anlagen Bau VO  — W asserleitun b. W.) un das
Keuerlösc mächtig geIÖr ert und könnte, WE
S1e sich mehr dafür. interessierte, uch TÜr die Brand-
verhütung och Entscheidendes eısten.

Und die FV-Anstalten haben alles das tan 1n mMÖSg-
lichst rationeller Weise, daß bel stetiger SCerbesserung
der Leistungen die Prämien immer mehr verbillı WEeI-
den konnten Mayerhof{fer gibt ıIn seinem Buche echnik
der Feuerversicherung, Verlag der Versicherung, Wiıen
1934, 10, eine interessante Zusammenstellung. Dar-
ach ergaben sich be]l der Wiıener wechselseitigen
V-Anstalt 1n den Jahren hbe]l der Gebäude-V
eine Bedarfsprämie VON .6° 00, VOIN eine solche
VO  m5 1.3°/00, eine solche VOLL 0.9°/00, Iso eine
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stark fallende Prämie: ähnlıch, wWwenn auch nicht in glel-
chem Ausmaß bel der Iinzer Anstalt. Solche Leistungen
TUr dıe Allgemeinheıt verdiıenen uch eine entsprechende
Belohnung, die den V-Anstalten uch 1n Korm eines
SEINESSCHEI (Gewinnes zute1l geworden ist ID sind amı-
ıch uch iast alle V-Anstalten, miıt DallZ wenigen Aus-
nahmen, durch die schweren Schädiı UNSCH des Welt-
krıeges und der folgenden Inflation eil hindurch ekom:-
II und verfügen ber ziemlich 1e1 {lüssiges apıtal.

Die segensreichen Wirkungen der K TÜr die All-
emeinheit haben allerdings eiıne Kehrseite, die uch

nıcht verschwiegen werden dari He menschlichen Ein-
richtungen zönnen mißbraucht werden un uch 1er
ist, W1e€e WILr schon 1m ersten eil esehen haben, die Ge-
tahr des Mißbrauches keine unbe eutende. Es ist freilich
nıcht S W1€e einmal eın Richter gemeınt hat „Man
schaltfe die ah und wırd autihören Z brennen.“
ber es ist unleugbar: Wenngleich rechtlich die nicht
Z11 einer Bereicherung des Versicherten führen darf,
1at doch die Holffnung, nach weni1g Prämienzahlungen
71i einer hohen V-Summe zu kommen, Stelle eines
baufälligen und weni1g raktischen eın schöneres, 1e1l
bequemeres un: wertvol GEES Haus aufifbauen können,

manchen Eı entumer verleıitet, den Schadenstall heim-
ich un INa  D ihm nıchts nachweısen kann, selbst

z  Dnherbeizuführen und V-Betru ben Es hegt daher 1n
der vortreitlichen Eıinric Lun der TÜr habsüch-
{1 Menschen eın Anreı1z Ver rechen un ist Ver-

lichtung LUr alle, die eLWAaAS beıtragen können, a derfindimmung dieser Gefahr mıtzuarbeiten.

Nicht blaß 1n der außeren Kntfaltung, uch 1n der
inneren Finrichtung hat die eiıne Jange Entwicklungdurch emacht, bis sS1e em geworden ist, Was 1e
heute ist Die V-Anstalten ordneten bıs nde es Jahr-
hunderts den Versicherungsvertrag ach eigenem Gut-
dünken durch die sogenannten „Allgemeinen /ersiche-
LU svertragsbedin ungen‘. Der Liberalismus, der sich
ın er kapitalistisc Ara mehr und mehr 1im Wirt-
schaftslieben auswirkte, War rundsätzlich tür weıtest-
ehende Freıiheıit und So beh INa  a sıch qut dem Ge-
jete der HV damıt, den VVB eine möglichst überein-

stimmende Form geben. Ls hätten sıch ja sonst be1
der immer mehr sich aushreitenden Rückversicherung
Abweichungen 1im un infolgedessen eine enge VOo  D

34.*



nklarheiten un Streiti keit eben Natur emäß
ra dann im RS  Laufe s der eıt mehr das Bestreben des
-Kapitals Zu Lage, die eigenen Interessen qauft Kosten

der Versicherungsnehmer verfolgen. Auch beı den
wechselseitigen V-Anstalten erschıen vom Standpunkt
der Sicherheit und des Schutzes des Publikums eine
öÖöffentliche Kegelung erforderlich. Daher sah SICH- die

eın Aufsichtsrecht über dasStaatsgewalt genötigt,
V-Wesen 1n Anspruch nehmen.

Wir haben neben em all emeinen bürgerlichen (16e-
setzbuch und dem Handelsrec L, die uch qau{f dem Ge-
bhiete des V-Wesens VO  w Bedeutung SInd, noch hesonders
ZWwel Arten VO  en V-Gesetzen: solche, welche Bestimmun-

her Errichtung, Finrichtung, Geschäftsgebarung
rt der staatliıchen Überwachung enthalten, ın Deutsch-

land Versicherungs-Aufsichtsgesetz (aus den Jahren 1901,
NCU seıt 1931 In Österreich Versicherungsregulativ
Jahre genannt. Ferner solche, weiche den g..
Nau eln, Versicherungsvertragsgesetz genannt (n
Deutsch an zuerst erlassen 1im Jahre 1908, abgeändertın den Jahren 1911 un 1924; ın Österreich unter dem

Dezember 1917, un das analoge (resetz in der
Schweiz schen aus dem Jahre

Die ersie Art VOI (Gesetzen sınd den jeweilis staat-
lichen Finrichtungen angepaßt und zeigen STrO CTE Ver-
schiedenheiten, dıe Bestimmungen her den zeigen
In den deutschen Ländern eine iast wörtliche Überein-
stimmun und chuten. daher uch e1in ziemlich einheit-
lıches Recht.. Sie haben LUr zum eil Zwan scharakter,

reiheit un1n anderen Teilen lassen S1e eine gewlsse
\ordern NUr, daß der Versicherungsnehmer 1m nicht
schlechter gestellt werde als diese Gesetze festlegen.

Auti Grund der V V-Gesetze sıind 1U TÜr jeden We1g
der V, besonders uch ür die F „Allgemeine Versiche-
rungsvertragsbedingu en  .. ausgearbeitet worden, dıe in
den einzelnen Staaten er Genehmigung des Ministeriums
bedürfifen und esetzlich un zwangswelse die Grundlage
eines jeden bılden. Es ist daher auch gesetzlich VOI-
eschrıeben, daß die AVVB entweder schon <  or Antrag-

tellun dem Versicherungsnehmer übergeben sind
der dem Antragsschein vollinhaltlich eingefügt sein
INUsSsSeEN. uch jede Versicherungspolizze ImMu S1e enthal-
ten. her uch VO Moralstandpunkte AUS ist die -
pflichtende Kraft dieser AVVB unanfechtbar. Denn ach
allgemeıiner Anschauung der Moralisten (siehe Nol-

dir?-Schmi@t, H 939) verpllichtet ja jeder Vertrag



NC
urde, sondern dem dergemach

LUr des Vertrages, auf Grund eines E  A ba Ar n  D S  positiven Gesetzes
oder der allgemeınen Gewohnheit 1m Vertrag enthalten
ist. ES tut daher eın jeder, der einen abschließt, 1mM
eigensten Interesse gut daran, Einsicht 1n diese AVVB

nehmen. Sonst könnte die unliebsame ber
raschung erleben, daß 1  L  rotlz regelmäßiger Prämien-
zahlung seiner Schadenersatzansprüche verlustig geht
weil CLr einen erheblichen Verstoß die VVEBE be
gangen hat, der den Versicherer VOo  en iner Leistung ireerklärt.

1r MUuSSC  F uns DU  — im folgenden auch näher
dem Inhalt der AVVB befassen, weıl sie den Inhalt des

bestimmen, un ZW ATr weitgehend, daß der ein-
zeine Vertrag LLUTL mehr den V-Gegenstand, die V-Summe
ınd _ dıie Prämienhöhe angeben kann: die Gefahr, dıe der
Versicherer übernehmen muß, seine Leistungen 1
Schadensfalie und die Verpflichtungen des Versiche-

snehmers sind 1n der Hauptsache _schon durch die
eindeut1g festgelegt.

Der EVV zahlt W1e alle VV den sogér;anntp_n
Gilücksverträgen, weil er Leistungen ZUuU nhalte hat; die
VCcCN einem unsicher eintretenden Ereignisse, dem Brand-
talle abhängen. Man annn ın ber deshalb nicht einen
hedin Vertrag NENNCN, weiıl der OoONSeEeENS der Ver-0S abhän-Lrags ließenden nıicht erst VoNn einer Bedingu
dıg gemacht, sondern 1m Au enblick des Sertra H-
abschlusses absolut egeben WIT Der Vertrag wiıird a
her uch sofort wırksam sowohl LÜr den Versicherungs-
nehmer WI1Ie ür den Versicherer. Dieser kann L den
Vertrag nıcht künden, qaußer 1ın en ın en VVB a
egebenen Fällen Der Versicherte muß _ die Prämie zah-O amncn und hat ın manchen Fällen uch schon VOL Einlan-

der ersten Prämie eiINne auf Schadenersatz, 18881
“euer ausbricht. Der Vertrag ist e1n Konsensualvertrag,

CIn solcher, der durch die Zustimmung der Teile
vollständig wird, WCLNN uch noch V.O  a zeiner Seite Lel-
stungen erfolgt. sind. Er ist ein zweiseılt! © Vertrag, weil
heiderseits Rechte ımd Pflichten entste C die wıe In
anderen zweiseitigen Verträgen Jjustitia commutatıva
verpflichten; Verletzung derselben VO  —> der einen Seite
sann Wiedergutmachung der Restitution verlangen.
Man wird das allerdings nıicht on allen einzelnen Ver-
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tragsbestimmun sagen können, daß sie auch für den
Gewissensberel RC  Lohne der VOL richterlichem Spruch,
solche Verbindlichkeit haben; wırd och 1m folgen-
den CIHLaULU ANSC eben werden, WO das anzuheh—
inen abe, nNnıC

Eıne 1ür viele Restitutionsfälle entscheidende
Frage ist dıe nach dem Vertragsgegenstande.

Manche Versicherungsnehmer verstehen den VV
S1e eisten durch die Prämienzanhlung eiıne Kinlage in

e1INe gemeınsame Kasse, die eingezahlten Beträge werden
verzıinst un WE eın Brandtfall eintritt, wird der
entstandene Schaden AUS dieser gemeınsamen Kasse C] -
SEeiz Der Versicherer hat LUr darau{i sehen, daß 1M-
Iner sovlıel da Ist, als INna ZU Eirsatz braucht.

Diese Auffassung VO FVV ist unhaltbar:; qaut diese
Weise würde INa  e entweder überhaupt keine Aussicht
qui Eirsatz des Brandschadens haben der die Prämie
müßGte 1e] höher sSe1ın qals S1e heute ist.”) Wäre sS1e nam-
lich LUr die verzinsliche Voreinzahlung einer Summe
dem Zwecke, 1m Brandtiall den Schaden ersetzt
erhalten, wäre nıcht auszudenken, WI1e€e der Versiche-

snehmer, der erst wen1ge Prämien bıs Z Au
alıck des Brandes erlegt Nal Lrsatz des Schadens erhal-
ten könnte Seine Voreinzahlungen sıind och weıt untier
der Schadenssumme, wie wir voraussetzen; müßten also,
WEeNN doch etwas bekommen sollte, entweder der Ver-
sicherer etwas VO seinem Kapitale der die übrigen
Mitglieder der EeELWAS VO ihren Kinzahlungen ZALE. Ver-
{ügung tellen Ist erwarten, daß das hne
weıtere Sicherstellun tun wıird? Wenn nicht, annn ıbt
ecs keinen Ersatz 1mM rand{fall. ennn sich vielleicht der
Versicherer der die anderen Versicherten azu herbeıl-
lassen würden, würden s1e c5s nıcht tun der tun kön-
1CN hne jede Vergütung, wenigstens Tür die entgehen-
den Zinsen und die fol enden Prämien muüßten ann TÜr
den entschädigten Abbrändler mıt bedeutenden Zuschlä-

elaste werden. Wo sollte INa insbesondere be1
ıroßbränden der Massenschäden die unerwartet hohen

Z} Nach dem Tarıf der Lınzer Wechselseftigen „‚andes-
Brandschadenversicherungsanstalt sıind für die Versicherung PTO Je
100 Schilling) Versicherungssumme VOo Gebäuden massıver

Gro-Bauart, hart gedeckt, in der Stadt wWenn ebenerdig I
schen), WEenNnn eINn- der mehrstöckig g, qauf dem Lande hart
gedeckt 57 S wenn miıt chindeln gedeckt un: weniıger als
frei VO  — TrTemden Gebäuden 61 (mehr als freı VoO  — fremden
‚Nachbargehbäuden g), 11 TO gedeckt (wenn mehr als

freı on remden Nachbargebäuden ö g) als Prämile zahlen.



21 chäde Mo

Summen TE Deckungs hernehmen Nein, auf dieser
Grundla 1äßt sich eine nıicht autibauen.

DIie -Anstalten haben schon lange eine 1el rationel
lere un bıllıgere Art ausfindig gemacht, Brandschäden

decken Der Grundgedanke, der jetzt der
srunde hegt, ist der „Verteilun INes künfitigen 15-

edaries qauf eine _-SCH und zufällig eintretenden
heit vVon Personen “ (Moldenhauer). Der Versicherer weıß
AUuUS der vorausgehenden Erfahrung der Aaus der ahr-
scheinlichkeitsrechnung, daß ım kommenden Jahre
soundsoviel ZUrTrC Abdeckung der Schadensifälle benöti-
SCH wird. Damit SOV1el ZUr Veriügung habe, muß
VoNn jedem V-Mitgliede ine Zahlun verlangen, deren
öhe siıch ach den VOoO  25 ihm unter ersicherungsschutz
gestellten Gegenständen richtet. Alles, W as eingeht, wird
ZUF Abdeckung der . diesem Jahre vorkommenden
Schäden verwendet. Wenn S1e richtig vorausgesehen WOTI-
den SIN  d, wird die einlaufende Prämiensumme qausrTeIl-
chen, sonst sind die KReserven NZU reıten der muß
die Rückversicherung einspringen. das geht heute
be1 der FVV, das ıst Vertragsgegenstand:‘ Der Versiche-
rungsnehmer erkauft sıch durch die Prämıie das Recht,
ım Brandfalle Ersatz ım bedungenen Ausmaße erhalten

Daraus ergibt ' sich aber mıt voller Klarheit: die
Prämie ist nıcht eine verzinsliche Voreinzahlung, u  7

allmählich die Versicherungssumme zusammenzubrın-
SEN. S1ıe ist 1U eine fortlaufende und jedes Jahr VOIl

tällı werdende Gegenleistung die erpflich-
tun des ersiıcherers, 1m Brandfalle den Schaden 1m
Aus dungenen Maße vergüten. Wenn uch der Ver-
sicherun snehmer schon hundertmal die Prämie gezahlt
hat,; hat nıcht mehr ec auf Entschädigung im
Brandfall, als WEeNN e sS1e nach Vertragsabschluß rst
einmal der vielleicht och Sar n1€e geleistet hat Er muß
eben sein Recht qu{tf chadenver jedes Jahr VOo  —

durch die Prämie erkauen  utun gibt daher 1m
wenn restitulerenvahlle des Versicherungsbetruges,

ist, uch eın ecC die etwa schon eingezahlte Prä-
mıensumme VOoll der restituierenden Summe in zug

Tin nzusehenAls vertragschließende Parteien sınd
der ersicherungsnehmer und der Versicherer, nıcht
aber der V-Agent der dtie Rückversicherungsanstalt.

Der V-Agent ist NUur Beauftragter der V-Ansta aıt
der Aufgabe, C  cn eine entsprechende Entschädi ung
für seine Gese schafit Versicherungsnehmer wWer C  °



an el Ab-
Iu C1IH icklich tien es ihmSSS CT  be1tragen Dabegreifli herweise um die Provision LUr seine Tä-
eit zu tun ıst, S wiıird sich bemühen, seine Gesell-tigk
It egenüber der Konkurrenz recht herauszuheben

und es <anı be1 Anpreisung seiner Anstalt leicht gesche-en, daß C hne Zzu ahnen un wollen, beım Ver-
sıcherunssnehmer den Gedanken an V-Eetrug weckt
Graßber berichtet in seliner schon ben zitierten
Schrift 35 ie Brandlegungskriminalität“, 6 ff., daß (Je-
genden, die stark VOL Agenten bearbeitet SInd, leicht
eıne große Anzahl von Überversicherungen un weıter-
hin VoNn Brandhäufigkeit aquiweisen. In manchen Fällen,
wenn steigende Brandhäufigkeit 1ın einer Gegend sS1e als
ungünstig IUr eıne Gesellschaft erscheinen 1äßt, kann der

ent uchn den Auftra erhalten, durch eın entsprechen-des Auftreten die Zah der Versicherten ım Bezirke Z
vermindern un namentlich solche Versicherungsneh-
INECT; bei denen das subiektive Risıko der G(esellschaft
sroh wird, abzustoßen Das wird aber NUur ausnahms-
welse der all sein. Praktisch wird auch meıst Aut-
gabe des Agenten sein, den Antra TUr den Vet‘sißhe-rungsnehmer quszuarbeiten.

Als wirklicher Vertragspartner VV erscheint der
ersicherer, entweder eine öffentlich-rechtliche Brand-

schadenversicherungsanstalt der eine prıvate V-Gesell-
schait (meist Aktiengesellschaft). Der ersicherer VeTr-
pflichtet sich, SeiINeE Kinrichtungen, das vorhandene Re-
servekapıtal, seine‘ Geschäftsverbindungen als Gewähr-

istung TÜr den bereitzustelien und ım Falle eines
Nn  cht VO Versicherten selbst AUuSs grober Fahrlässi keit
der mit Absicht herbeigeführten Brandes 1m vereın Aar-
ten Ausmaße und nach den angegebenen BedingungenSchadenersatz eisten.

Der Versicherer muß dabei  4M das objektive un das
subijektive Risiko, das im einzelnen Falle überneh-
Inen hat, SCNAU abwägen. Das objektive Risiko ist diıe
größere der cer] GT Gefahr, die sıch AUSs der Reschaft-
tenheit und A }mständen, untier denen sich der
versichernde Gegenstand befindet, hinsichtlich des Scha-

enstialles ergıbt. Das objektive KRısıko ıst eın anderes
e1 Gehäuden mit Ziegel- oder sonstiger harter Dachung,ein anderes bel roh- der Schindeldach: ein anderes

be]l Fabriıken, Mühlen, Gebäuden, in denen eın Feuer-
hetrieh sich befindet, eın anderes bei einem gewöhn-lichen Wohnhaus, eın anderes 1n Städten, eın anderes



qauft ch ch
den A  A hrenklE  DE  yegenstände in r  Gefa RA OE  aSsen AAa  a  einget ilt un: be
rechnet die Höhe der zahlenden Prämie ach diesen.
as subjektive Risiko ist die Vertrauenswürdigkeıt des
Versicherten, ob nämlhich VO  _ seiner Seite mehr der
weni1ger V-Betrug denken ist. Das subjektive Risiko
ist in Gegenden, häufi brennt, 1e1 höher als ın
anderen, das nıcht der all ist Die Versicherer pfle-
C solche Leute VOL vornherein nıcht aufzunehmen
CN sS1e V-Betrug zutrauen, der wird LÜr einen Tezr

des Wertes Selbstversicherung, f 1in Verbot, LÜr die-
sen Teil eine Versicherung einzugehen, vorgeschrieben.
Die Gerechtigkeit wiürde fordern, 1ın egenden mıt qui-
tallender Brandhäufigkeit dıe Prämien erhöhen. Das
würde wohl uch ber kurz der Jang erzieherisch WIT-
ken, WeEeNnNn gerıngere Brandhäufigkeit in elner Gegend
auch Herabsetzun der Prämie, srößer ine Steigerungder Prämien ZU  r olge hätten.

Als Vertragspartner dem einzelnen Versicherungs-
nehmer gegenüber kommt uch nıcht in Frage der Rück-
versicherer. WAar gıbt jede V-Gesellschaft entweder be-
sonders gefährliche Risken der einen hestimmten Pro-
ZEeNTISAaTLZ der bel iıh abgeschlossenen erträge ück-
versicherer weıter. Der miıt diesem abgeschlossene Ver-
rag ist Vn em zwischen Versicherungsnehmer und
erstem Vearsicherer ab eschlossenen Vertrage dem (1e-
genstande un dem In alte nach unterscheiden. E
geben sich daher TÜr den ersten Versicherer Aaus diesem
Kückversicherungsvertrage eue Verpflichtungen, g..
hen diese den Versicherungsnehmer Sar nichts ber
auch Krleichterungen, die dem erst Versicherer C1I-

wachsen, bedeuten keimne Erleichterungen des Versiche-
rungsnehmers 1n seinen Verpflichtungen gegenüber dem
ersten Versicherer.

Ich kann Iso den Versicherungsnehmer nıcht ZUr
Restitution verpfllichten dem Rückversicherer gegenüber,
obwohl dieser ım Falle des Versicherungsbetruges en
ersten Versicherer zahlen muß. Für diese Schädigung ist
der Versicherungsbetrüger NUur Zufallsursache, Causa per
accıdens damnı. Es . ist S wWie WE durch einen Mörder
die Gläubiger des Ermordeten B Schaden kommen, weıl
S1E ihre Forderungen nıcht mehr bezahlt erhalten; die
Moralisten rechen all meın den Mörde deswegen vonRestitution rel. SO auCcC Hier.

Aber ıel wichtiger scheint ir-noch die andere Kol-
SCTUNGg Kann ich den V-Betrüger nıcht ZUTF Wiedergu't-
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machung an den Rückversicherer .ve‘rpflichten, SO kann
ich iıhn uch nıcht VO  S seliner Wiedergutmachungspflicht

den ersten Versicherer freisprechen, weiıl INa  _ nıcht
WISSe, Wer durch seinen V-Betrug eigentlich geschädigt
1ST. Durch V-Betrug ıst der Täter, wW1€e im folgenden
1Er el och gezelgt wird, gegenüber em
ersten Versicherer ersatzpflichtig geworden, und ZWaLl
weıl TÜr in ach dem FVV bel absichtlicher Brandsti{f-
tun eın Anspruch qauf die Entschädigungssumme be-
steht Kr muß daher diese Summe qaut jeden all den
ersten Versicherer zurückgeben, unbekümmert darum,
ob eine Rückversicherung, die uch seinen Fall umfaßt,
hbesteht der nıcht Erhielte der erste Versicherer die
Summe VO V-Betrü zurück, müßte annn aller-

zwıschen erstem und Rückver-dings dieser all A4AUC
sicherer beremi1gt werden, indem kein Anspruch aut
Kückvergütung mehr vorhanden ist

Die Haftung des Versicherers erstreckt sich
nach den V-Gesetzen (deutsches un schweizerisches (GT16-
Seiz un Ö3, österreichisches Gesetz 73) DUr quf
den Fall einer Schädigung durch Feuer, Blitzschlag der
Explosion der Im Vertrag bezeichneten Art Was das ist,
ist ım Gesetze nıcht SCNAUCT ausgesprochen. Der ben
zıt1erte Mayerhofer bezeichnet ım Anschluß die üÜD-
Lliche Definition als Brand „eEIn Feuer, das sıch, se1 als
Ylamme, sSe1 als Glimmen, außerhalb eines ordnungs-

mäßen Herdes verbreitet und Gegenstände, welche der
irkung des Feuers nıcht bestimmungsmäßig Aaus eseizt

IN WIr-sind, derart ergreift, daß sıch das Feuer hne
kung Zündstoffes fortzuentwickeln vermag un
daher nıcht mıt Leichtigkeıt unterdrückt werden anı  ..
Keıin Brand lie VOTL, WEeNn C nicht ZUT Feuerentwick-
Iın gekommen ist, be1l Glüh-, Sen und Funkenschäden.
AÄAuc nıcht, WEeNnN eın Gegenstand den Feuerherd FaHlt,
nicht der Schaden durch Rußen einer ampe der WE
Feuer LLUTFT Sachen beschädiı hat, die iıhm bestimmungs-
gemä ausgesetzt S1ind. AÄAuc die sogenannten agatell-
schäden können durch edeckt werden. Schäden
durch Blitzschläge sind edeckt, uch WEeN1) nıicht
einem Brande kommt alter Blitzschlag). K, xplosions-
schäden sind LUr weıt decken, SOWeıt die Haftung
1m Vertrag ausdrücklich übernommen worden ist Je-
doch nıcht Brand- der Kxplosionsschäden, die durch
eın Erdbeben der durch krie erische Kreignisse vel-

ufiruhrs der Aufstan-ursacht der die Folge eines
des S1Ind.



randschaden

Die Feuerversicherung déckt den durch Zerstörung
der Beschädıgun der versicherten Sachen entstandenen

erselbe qaui der unmıiıttelbaren EINWIF-Schaden, Ssoweıt
kung des Feuers beruht, Terner gewlsse mittelbare Schä-
den, die eım Brand durch Löschen, Niederreißen, Aus-
raumen der äahnliche Maßnahmen verursacht SIN  d, über-
1€6S die sogenannten Branddiebstähle, solche Schä-
den, die durch Abhandenkommen VOIL Sachen infolge
eines Brandes entstehen, auch solche durch atmosphä-
rische Niederschlä herbeigelührten, WEeN die VeCI-
sicherten Sachen enselben infolge des Brandes AaUu-

geseizt sSind.
uch die Sachen der Familienangehörigen, Bedien-

steien des Versicherun snehmers, die miıt ihm in häus-
hlicher Gemeinschai{it le der dem Orte, Tür den
die gilt, ihren Beruf ausüben, SIN  d annn mitversichert,

sich die quf einen Inbegriff VoNn Sachen erstreckt,
CN 7 heißt alle Einrichtungsgegenstände, le1-

der S, W.,.
Hinsichtlich des Ausmaßes der Vergültung 1Ut fOl-

gendes: Die oberste Grenze, die überhaupt TÜr 1€e Ent-
schädigung ıIn rage kommen kann, ist die Versiche-
FUNSSSUMUNGE: das ist jene Summe, quft die der Versiche-
rungsnehmer seine Sachen versichert haben wiıll Es ıst
also seine Sache, diese oberste Grenze festzulegen. Nach
der Ööhe der V-Summe richtet sıch ja uch die Prämie,
die der Versicherer au{f (Grund des geltenden Tarıfes he-
stimmt. Mehr als die V-Summe braucht der Versicherer
als kirsatz TÜr durch Feuereinwirkun zerstorte der

noch kleimebeschädigte Sachen n1ıe eısten (Es ibe1i Kettung VonZuschläge geben, D Ausla
Sachen Aus em keuer oder in10 SC Branddiebstahls
der aus einıgen anderen Gründen.)

Eine zweıte oberste Grenze LÜr die leistende
Kntschädigungssumme, die nı]ıe€e über-, wohl ber unter-
schritten werden kann, ist der Wert der versicher-
ten achen ZUTE Zeıt des Brandes, der Versicherungs-
Zeit- der Letztwert derselben. Wiıe dieser berechnen
SE ist im Gesetz und ın den AVVEB u angegeben und
kann dort eingesehen werden. Um 1U eın1ges anzufüh-
ren: Bei Gebäuden beträgt soviel, als die Wiederher-
stellung eines olchen Gebäudes kosten würde, wobeil die
Wertverminderun infolge se1ines Alters, der Baufällig-
keit der anderer mstände abzuziehen ware. Wenn ein
Gebäude nıicht wiederhergestellt wird, höchstens dessen
Verkehrswert. Bel 1Waren, die der Versicherungsnehmer



Zeı Brandes erstellungDer \7ersich wert äßt sich Iiatür-ungs- oder E  Letzt
lich be1i V-Abschluß nicht bestimmen, auch nıcht durch
emeınsame und übereinstimmende Schätzung beıider

Teile. Eine solche Schätzung zönnte 1LULr deshalb VONn
ert se1in, weil siıch daraus leichter ein Anhaltspunktfür die Feststellung des Letztwertes gewinnen Jäßt.

Kennt man den Letztwert einer Sache ZUFrF Zeit des
Brandes, S ist der wirkliche Schaden, den der Ver-

siıcherun snehmer tatsächlich erlıtten hat, leicht he-
stımmt r m\ ıst sroß w1e der Letztwert, wirklich
die MNZCE versicherte Sache vernichtet der gebrauchs-unfiä 19 gemacht worden ist Ist ein eil och erhalten
geblieben, ist Z Bestimmung des wirklichen Schadens
der Wert des erhaltenen J eıles 1n Abzug bringen.

Es gılt als Grundsatz der EV  — SIie darf Nıe Z Be-
reicherung des Versicherungsnehmers dienen. Daher
wird ın keinem £%  H'  alle mehr ausbezahit als der tatsäch-
Lich erlittene Schaden.

Für die Krmittlung der vom Versicherer elısten-
den Entschädig SSUIMINe MUu. ber uch noch auf das

Verhältnis desun€eiztwertes ZUETE. VersicherungssummeRücksichtgwerden und 1n dieser Hinsicht
terscheidet INa Voll-, ber- der Unterversicherung, TE
nachdem nämlich die V-Summe em Letztwert gleich,höher der niıedriger iıst Es ware 1m Interesse der e1IN-
zeinen Versicherun snehmer und auch im öffentlichen
ntieresse gelegen, aß6 jede bestehende eine Vollver-

sicherung. wäre. Da herrscht annn völlige ulvalenz,
die Entschädigung, die ausbezahlt wird, entspricht voll-
kommen der V-Summe, diese vollkommen dem Letztwert.

Lie ber der Letztwert tıieler qals die V-Summe,
diese also höher als der Letztwert, spricht man VOIl
er-V. Es ıst eın objektiv unmoralischer
ÜCber-V besteht, nd ZWAar aus einem zweilachen Grunde:
Der Versicherun snehmer nuß eine höhere Prämie 7aN-
len, als seinem ntschädigun srecht 1m Brandfalle ent-
spricht. Der Versicherer stecC diese überhöhte Prämie
in und zahlt doch nicht mehr als den Schadenswert.

Da als Grundsatz gilt, daß der Versicherungsfall nıch
ur Bereicherung ühren darfi, würde kein Versiche-

rungsnehmer töricht seIN, selber Überversicherung
beantragen ınd damit überhöhte Prämien sich ZUZUZI1E-
hen, wenn er sich der Aussicht, in keinem all mehr als



e Schade SSUMM ausbeza Z‘l alten ier  er derware. Daß VersicAA ET  ET ITA LA  herungsnehmer och
benenLun, kommt entweder QaUS Unkenntnis des ANSCHC

Grundsatzes der AaUus dem Bestreben, 1m Brandtfall doch
den Schaden sıiıcher voll rsetzt erhalten der oit
deshalb, weıl VOon Anfang A, die Absıicht vorhan ist,
V-Betrug Zu üben, besonders In jenen Orten, WO die
Brandseuche einmal ihren Kinzug gehalten hat

Wenn hbeım Versicherungsnehmer auch ohne
Schuld se1in kann, wenn C er-V. beantragt, S muß
INa  a in jedem Falle von seıten der V-AÄAnstalt als 1NnmMOo-
raliısch bezeichnen, WE S1ie Anträge mit UÜber-V bewußt
annımmt. Denn sS1e weiß unter der gemachten NO
ausseizung Sahz sicher, daß sS1e eine Prämie entigegen-
nimmt, durch die das Äquivalenzprinzip und daher die
kommutatiıve Gerechti keıt verletzt wird. S1ie hat nıcht
den Willen un dari gar nicht aben, mehr QUSZU-

S1e wirkthbezahlen als den wirklichen Schadenswert.
bewußt mıt, Anreız blıieten V-Beitrusg. Kıs ist darum
moralische Pflicht der V-Gesellschaft, jeden V-Antrag
daraut prüfen, ob nicht Über-V vorliegt. Jeder Gro-
schen, der beı Überversicherungen, die solche CI-
kannt sind, mehr en01_nmt_an wird,; als dıe Prämie beı
Voll-V. qusmachen würde, ıst ungerechtes Gut nd der
Versicherer kann das Recht auf solche (Gewinnsummen
nıicht damıt rechtiertigen: Es kommt ohnehin sovıel V-
Betrug VOT; die Gewinne Qqus er-V sind 1NUL eın Lrsatz
tür das, Was uns VOol diesen Betrügern ungerecht ent-

wird. Diese Einrede verkennt, daß die Höhe der
Prämie bei den einzelnen Gefahrenklassen - ohnehin
schon mıiıt Einbeziehung der tatsächlich vorkommenden
V-Betru stfälle errechnet ist. Bewußflt mehr annehmen als
hei Vol N verlangt werden 1;311'r1‚ ist und hbleibt UL-
erecht.

Praktisch ist ireılich auch noch darau{f hinzuweisen,
er-V nicht immer leicht als solche erkennen

sind, und ierner, dal eine V, die im Augenblick des Ver-
tragsabschlusses nur eine Voll-V WAar, ach einigen Jah
FEn von selbst eine Über-V werden kann, entweder WE
die Materıl1alıen im Preise stark gesunken sind der weil
inzwischen Verbesserungen am Gegenstand angebracht
wurden, cdie das Recht auf eine niedrigere Prämie geben
würden, hne daß der Besıtzer sSein Recht us Unkennt-
V  ° — eltend macht In solchen Hällen WIr 1a1l den Be-
ZUS der überhöhten Prämie VON seıten des Versicherers
NnIC. als ungerecht bezeic—hneq können, der Versiche-
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;‘ungsnehmpr muß den entstehenden Schaden seiner Un-
kenntnis der Unachtsamkeit zuschreiben.

Im Falle der Unter-V. erhält der Versicherungs-nehmer im Schadenfall nıicht den vollen Wert ZUF Zeıt
des Brandes ersetzt, sondern 1LUFr die VOoO  — ihm beantragte
V-Summe, talls das versicherte Objekt vernichtet
worden ist Wenn 1Ur eiIn eil desselben, uch nıcht
den vollen Wert des beschädigten Teıles, sondern Nur
einen alıquoten Teil desselben: jenen eil nämlich, der
siıch 205 em Verhältnis der V-Summe ZUI1 Letztwert
des versicherten Objektes ergab.

kıine besondere Art der Versicherung ist die DI'E-mier-r1Sque-V; S1e besteht darın, daß dem ersicherer
die KEinrede der Unter-V 2  Nn wird. Es WIT  d em-
nach, solange der wirkliche Schaden unier der V-Summe
liegt, sovıel ausbezahlt, als der Schaden ausmacht. S1e
Ist LUr 1m beschränkten Umfange anwendbar.

Da der Wert eines Gegenstandes des täglıchen Ge-
brauches durch Abnützung, Alter und andere Umstände
ort rasch sınkt un ekehrt uch durch äaußere m:
stände, gröhere autätı eıt, auch rasch steigenkann, e qui der Hand, aß der 1n der Regel,
WEeNnNn Nn1ıcC objektiv ungerecht werden soll, qauf nıcht
ailzulange Zeıt geschlossen werden ann. Man eht ber
eine zehn]ährige Perlode gewöhnlich nıcht hinaus undwird sich ach Ablauf dieser Zeıt gewöhnlich nıcht
empf{fehlen, den bestehenden Vertrag eintach verlän-
DETN, sondern einen schließen, da sich die (Ge-

Aahrenklasse, WwWI1e andere ausschlaggebende Umstände iN-
zwischen stark verändert haben und eine Neuauinahme
IUr hbeide Teile VO  o Vorteil se1ın pfleDer andere Vertragspartner bel Abschluß des
FEFV ist der Versicherungsnehmer. (enau gesprochenıst der Versicherun snehmer unterscheiden VOo Ver-
sicherten, enn an  } jemand uch LÜr einen drıtten
den FVV abschließen. Das wird ber immer eın Aus-
nahms{all bleiıben und daher ann 1Ur gewöhnlich Ver-
sicherungsnehmer un Versicherter 1Ur gleichbedeutendhalten werden. Der Versicherungsnehmer ist zugleichAntragsteller Tür den abzuschließenden Vertrag Kr
muß 9 WI1e hoch die Versicherungssumme se1in soll
uch mMu die eiahren bel der Zu versichernden
Sache wahrheitsgemä un vollständig angeben. Es waäare
vielleicht im Sinne des öftentlichen Wohles elegen, WEeNN
bei jedem Vertra sabschluß en fachkundiger Beamter
unter Zuziehung 1C5S Versicherungsnehmers den Vertrag



ausarbeiten würde. Solange das / nicht der all ist, 1ıst
rechtlich der Versicherungsnehmer als Antragsteller A  -
zusehen uınd daher uch für den Inhalt des FV-Antragesverantwortlich.

Der Versicherungsnehmer h1uß / also V-Summe ınd
die Gefahrenmomente bel dem versichernden Ge

la-stande eben; da iın der ersten Hinsicht keine
ren BegrIi haben Megt, stehen 12 dem Antrags-

eine große Anza VO  — Fragen, deren Beantwor-
tun den Versicherer 12 die Lage versetzt, das objektive
Rısı 1m vorliegenden Falle u bestimmen. Ne
(:efahrenmomente gelten qls wesentlich, die geiragt
ist. ach (Jeiahr und V-Summe hbestimmt der Versiche-
EGr die Prämie, die zahlen se1ın wird.

Die Prämıite SEeiZz sich: AUS der Netto- der
Bedarisprämıie und AaUuSsSs verschiedenen Zuschlä Als
solche werden verlangt: Bın Zuschlag ür Verwaltungs-
auslagen, ein Betrag, der gestattielt, etwas als Rücklage
Tür außerordentliche Schäden in den Reservefonds Z

Jegen, eın Betrag f1ür Kapitalverzinsung und einen aNnSCE-
Gewinn, eın weıterer Zuschlag 1Ur die Kosten

der staatlichen Auisicht, IUr Steuern un das Feuerwehr-
Die Nebengebühren sind ZU Teıle SahıZ -eradesehnlicher öhe So betragen sS1e nach einem mMIr

vorliegenden Tarıt zwischen 30% und 40% der uLLo-
prämıie.

Die Bedarfsprämie selbst kann quft einem zweilachen
Wege bestimmt werden: durch das Umlageverfahren
oder eine komplizierte Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Der primitıvste Wesg ist das Umla everfahren, das
aber LUr qaut möglichst. gleichartige Rıs CI angewendet
werden kann. Man nımmt die Erfahrungen der etzten
tüunf oder. zehn Jahre her, die Schäden, die vorgekom-
INenNn sınd, un W1€ Ial in den einzelnen Gefahrenklassen
das Auskommen mıt den Prämiensätzen gefunden hat
Es wird annn unter Berücksichtigung der ceänderten
Verhältnisse un der jetzt vorhandenen Zah der Ver-
siıcherun snehmer un der V-Summen die öhe der Prä-
mıe Lür 1e nächsten i1unt der zehn Jahre estiimm Bel
wechselseitigen V-Anstalten ilt überdies als ausgemacht,
daß be1l nledrigerem al eLIWAaSsS VOIl der Prämie
rückvergütet wird, bel höherem eLiwas nachzuzahlen ıst.
Es braucht be1l dieser Art sich keine Rückversiche-
Z  rung, weiıl ja die Mitglieder selbst grundsätzlich Lür
Mehrbedarf aufzukommen hätten enn genügen Re-
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UL di reifli herwe sehr belı SINd,bgehen. S g1ib Oßeut noch awrird  Brandkassen, in denen da

mlageverfahren angewandt wird.s  el  Ch-  ungen  3  di  e  ;  reiflicherweise  sehr beli  sind,  bgehen.  E  Es gib  £  f  n  eut  e  A  S  2 noch Biafidkä$ser??‘_‚.in— dénen da  'mlageverfahren angewandt wird. _  _ In vielen V-Anstalten ist eine komplizierte Wahr-  scheinlichkeitsrechnung zur Bestimmung der Bedarfs-  rämie in Übung. Es wird z. B. die Wahrscheinlichkeit  berechnet, daß es in gewissen Gefahrenklassen zu bren-  nen beginnt, daß der Brand v  S  om Nachbarobjekt über-  F  eift, daß jemand auf den Gedanken. kommt, selber  ß  rand zu stiften u. s. w. Durch Kombination: der  E-  wonnenen Resultate er  geben sich zigmlich verläßliche  ’rämienhöhen.  r  __ Die Prämie ist also die Gégenievistung des Versiche-  ungsnehmers für die Aussicht auf Schadenvergütung.  Wenn es bei Bestimmun  g derselben wirklich gerecht  hergegangen ist  ‚ So ist Gleichheit zwischen Leistung und  Gegenleistung offenbar gegeben und der Gewinn, der sich  dann tatsächlich ergibt, wird, wenn er auch sehr hoch  wäre, als gerecht anzusehen sein. Wie der Versicherer,  wenn es unerwartet große Brände und Massenschäden  eben hat, deswegen doch nicht von seiner Haftung  ßa  reit wird, so wir  man umgekehrt auch bei unerwar-  tet günstigem Schadenverlau  den gemachten Gewinn  nicht als ungerecht bezeichnen dürfen. Geschäfte mit  großem Risiko werden eben in manchen Fällen sehr  gewinnreich, in anderen sehr verlustreich verlaufen,  hne daß man deshalb im ein  e  ;  en oder ar;deren Falle von  Uhgerechtigkeit reden dürfte.  %  Außer den. grundlegende  n ‚VerPflichtungén gibt es  m3V  V noch eine Reihe von anderen Vertragspunkten,  die kurz folgendermaßen zusammengefaßt werden kön-  nen: 1. Schriftliche Form des Vertrages. 2. Der Ver-  sicherungsnehmer hat alle erheblichen Gefahrenumstände  hei den wersicherten Gegenständen. bei Antragstellung  und auch s  päterhin während der Vertragsdauer alle Ge-  fahrenerhöhungen gewissenhaft in kürzester Frist dem  Versicherer anzugeben. 3. Jede andere schon bestehende  V ist dem Versicherer bei Vertragsabschluß oder bei  Bekanntwerden sofort anzuzeigen. 4. Beim Vertrags-  abschluß etwa gemachte Sicherheitsvorschriften sind ge-  wissenhaft einzuhalten. 5. Zahlun  der Prämien und  Nebengebühren, Bestimmungen . für den Fall der Ver-  säumnis. 6. Bei Mit- oder  oppelversicherung werden  zwar alle Beteiligten zur Zah  lung ihres yyAnteiles heran-  eIn vielen V-Anstalten 1st. eine komplizierte Wahr-scheinlichkeitsrechnung ZUTL Bestimmung der Bedarfs-rämile 1n Übung Es wird Z die Wahrscheinlichkeitberechnet, daß 1n gewissen Gefahrenklassen TeN-
nen beginnt, daß der Brand Nachbarobijekt über-

eılt, daß ]emand auti den Gedanken kommt, selberg'lrand zu stıftften Durch Kombination: der C-
WONNECNEN KResultate geben sich zıiemlich verläßlics  el  Ch-  ungen  3  di  e  ;  reiflicherweise  sehr beli  sind,  bgehen.  E  Es gib  £  f  n  eut  e  A  S  2 noch Biafidkä$ser??‘_‚.in— dénen da  'mlageverfahren angewandt wird. _  _ In vielen V-Anstalten ist eine komplizierte Wahr-  scheinlichkeitsrechnung zur Bestimmung der Bedarfs-  rämie in Übung. Es wird z. B. die Wahrscheinlichkeit  berechnet, daß es in gewissen Gefahrenklassen zu bren-  nen beginnt, daß der Brand v  S  om Nachbarobjekt über-  F  eift, daß jemand auf den Gedanken. kommt, selber  ß  rand zu stiften u. s. w. Durch Kombination: der  E-  wonnenen Resultate er  geben sich zigmlich verläßliche  ’rämienhöhen.  r  __ Die Prämie ist also die Gégenievistung des Versiche-  ungsnehmers für die Aussicht auf Schadenvergütung.  Wenn es bei Bestimmun  g derselben wirklich gerecht  hergegangen ist  ‚ So ist Gleichheit zwischen Leistung und  Gegenleistung offenbar gegeben und der Gewinn, der sich  dann tatsächlich ergibt, wird, wenn er auch sehr hoch  wäre, als gerecht anzusehen sein. Wie der Versicherer,  wenn es unerwartet große Brände und Massenschäden  eben hat, deswegen doch nicht von seiner Haftung  ßa  reit wird, so wir  man umgekehrt auch bei unerwar-  tet günstigem Schadenverlau  den gemachten Gewinn  nicht als ungerecht bezeichnen dürfen. Geschäfte mit  großem Risiko werden eben in manchen Fällen sehr  gewinnreich, in anderen sehr verlustreich verlaufen,  hne daß man deshalb im ein  e  ;  en oder ar;deren Falle von  Uhgerechtigkeit reden dürfte.  %  Außer den. grundlegende  n ‚VerPflichtungén gibt es  m3V  V noch eine Reihe von anderen Vertragspunkten,  die kurz folgendermaßen zusammengefaßt werden kön-  nen: 1. Schriftliche Form des Vertrages. 2. Der Ver-  sicherungsnehmer hat alle erheblichen Gefahrenumstände  hei den wersicherten Gegenständen. bei Antragstellung  und auch s  päterhin während der Vertragsdauer alle Ge-  fahrenerhöhungen gewissenhaft in kürzester Frist dem  Versicherer anzugeben. 3. Jede andere schon bestehende  V ist dem Versicherer bei Vertragsabschluß oder bei  Bekanntwerden sofort anzuzeigen. 4. Beim Vertrags-  abschluß etwa gemachte Sicherheitsvorschriften sind ge-  wissenhaft einzuhalten. 5. Zahlun  der Prämien und  Nebengebühren, Bestimmungen . für den Fall der Ver-  säumnis. 6. Bei Mit- oder  oppelversicherung werden  zwar alle Beteiligten zur Zah  lung ihres yyAnteiles heran-  e'rämienhöhen.

Die Prämie ist Iso die Gegenleistung des Versiche-
ungsnehmers 1Ur die AÄAussicht au{f Schadenvergütung.Nn bel Bestimmun derselben wırklich gerechthergegangen ist ist Gleichheit zwıschen Leistung undGegenleistun offenbar egeben un der Gewinn, er sıchannn tatsäch 1C. erg1ıbt, WIrd, WEeNN uch sehr hoch

wäre, qals gerecht anzusehen SEeEIN. Wie der Versicherer,wenn unerwartet grohe Brände und Massenschäden
eben nat, deswe doch nicht von seiner HaftungQ  ONreıt wird, WIT 1an ekehrt uch Del UNGEWAAaTr-

tet günstigem Schadenverlau den gemachten Gewinn
Nn1C als ungerecht bezeichnen dürien. .Geschäfte mıtsroßem Risiıko werden eben In manchen Fällen sehr
gewinNnreich, 1n anderen sehr verlustreich verlau{ien,hne daß INa deshalh 1m eiINn der anderen Falle VOIl

Ungerechtigkeit reden dürite.
AÄußer den grundlegende Verpflichtungen gibt €m & och eine Reihe VOoONn anderen Vertragspunkten,die kurz lolgendermaßen zusammengefaßt werden kön-

NCNH: Schriftliche Form des Vertra S: Der Ver-
sıcherungsnehmer hat alle erheblichen efahrenumstände
he1 den versicherten Gegenständen bei Antragstellungund uch päterhin während der Vertragsdauer alle (16e-
fahrenerhöhungen gewissenhaft 1n kürzester Frist em
Versicherer ANzZzu eben. 3. Jede andere schon bestehende

ıst dem ersicherer bei Vertragsabschluß der bel
Bekanntwerden soliort anzuzelgen. Beim Vertra 5
apschluß etiwa gemachte Sicherheitsvorschriften sıind OCwissenhaf{t einzuhalten. 9. Zahlun der Prämien und
Nebengebühren, Bestimmun LÜr den all der Ver-
SäUMNIS. el Miıt- der oppelversicherung werdenZWar aile Beteiligten ZUTF Zahlung ihres Anteiles heran-



ds ade und Moralfragen. 945

ezogen, wird ber doch insgés amt nicht mehr g-ahlt, qals der wirkliche Schaden. Etwa vorgeschriebene
Selbstversicherung dar{i nıcht UmInNnsan werden. uch
hel Überversicherungen geht die ntschädi nıcht
ber den wirklıch erlittenen Schaden hinaus. cl Unter-
versicherungen wird höchstens die V-Summe und be1
Teilschäden LUr soviel Prozent derselben ausbezahlt,
als dem Verhältnis zwischen V-Summe und Letztwert
entspricht. Führung VOINl Listen un Warenverzeich-
nıssen be1ı Warenlagern, Hahriken un gewerblichen An-
lagen. Anzeigeplilicht be1l Besitzwechsel, Konkursen,
Veräußerun der versicherten Gegenstände (nicht
aher be1 rbgang). Der Versicherte dar{i nicht
selbst durch robe Fahrlässigkeit der mıiıt Absıicht
den Schadenstfall herbeiführen; SONS verliert se1ın
Kntschädigungsrecht. Er muß seine etwaıgen Krsatz-
ansprüche dritte Nn Herbeiführung des Bran-
des dıe V-Anstalt abtreten. Der Versicherte
muß im Schadenstfall auftf möglichste Verringerung
des Schadens bedacht sSeIN: etwaıge Kosten dieser
NOT können dem Versicherer auigerechnet werden.

Versicherte hat VO Schadensialle ehestens
die Anzeige machen, dari aber nıichts den VOo
Feuer beschädigten Sachen ändern, hat Geschäftsbücher
un Warenverzeichnisse vorzulegen un Z Feststel-
Iun: der chadensursache ach Kräiten miıtzuwirken.

Versicherer ıst verpflichtet, binnen Monatsirist
die einvernehmlich der durch Schiedsgericht test-
gestellte Schadenssumme auszubezahlen. Bestimmun-

ber Fortdauer der Kündi ungsrecht 1m Schadens-
erichtsstand und Woh-Lall 15 Bestimmungen ber

änderun des Versicherten.nel den unkten 26 Ö, 10L ist als ertrags-
bestimmung festgelegt, daß der Versicherer VOoI seıner
Leistun Ireı seın soll, WE der Versicherungsnehmer
den ın betrefifenden Punkten der VVB angeführten
OÖbliegenheiten nicht achkommt Bel den Punkten 2_9
Ö, STE dem Versicherer eın Recht Z den Vertrag

kündigen, in einigen Fällen wird uch dem Versiche-
rungsnehmer eın Kündigungsrecht eingeräumt.

Im folgenden sollen FEL die hau tsächlichsten sıtt-
lıchen Verpflichtun C. die den bel Vertragschlie-
Benden auf Grund erwachsen, und die häu-
ligsten vorkommenden Restitutionsiragen ın Behand-
lung SCZOSCH werden. (Fortsetzung folgt.)

„„Theol.-prakt Qua.rta‚lschritt.“ LIL 1954.


